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S T E L L U N G N A H M E 

zum 

„Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz“ –  

Referentenentwurf vom 28.03.2019 

 

 

Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit begrüßt grundsätzlich den vor-

liegenden Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Ausbildung und Be-

schäftigung von Ausländerinnen und Ausländern. 

Mit diesem Gesetz werden langjährige Forderungen des Kooperationsverbun-

des nach einem gleichberechtigten Zugang von jungen Ausländer_innen zur 

Ausbildungsförderung und zur berufsbezogenen Sprachförderung umgesetzt.  

Die Jugendsozialarbeit sieht in den jungen Ausländer_innen junge Menschen, 

die an einem entscheidenden Punkt ihrer Bildungs- und Erwerbsbiografie ste-

hen und Zugang zu allen Förderinstrumenten haben müssen. Das Gesetz bie-

tet mit dem Systemwechsel nun wesentliche Verbesserungen für eine große 

Gruppe von zugewanderten jungen Menschen.  

Trotz der grundsätzlich positiven Bewertung regt der Kooperationsverbund 

Jugendsozialarbeit an, einige Regelungen des vorliegenden Referentenent-

wurfs zu verändern bzw. zu ergänzen. 

Nach wie vor definieren pauschale Vorannahmen des zu erwartenden recht-

mäßigen und dauerhaften Aufenthalts die Zugänge zur Ausbildungsförde-

rung. Das Konstrukt der Bleibeperspektive, die im Vorfeld kaum prognosti-

zierbar ist, sollte gestrichen werden. Wir befürworten, dass bei der Gruppe 

der Gestatteten die individuelle Situation des jeweiligen jungen Menschen 

berücksichtigt wird, die erst am Ende eines asyl- und ausländerrechtlichen 

Prüfprozesses entschieden ist. Andernfalls droht die Verhinderung der 

Arbeitsmarktintegration vieler junger Menschen, obwohl sie langfristig in 

Deutschland leben werden. 
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 Die Leistungen der frühzeitigen Arbeitsförderung sollten für alle jun-

gen Menschen mit Aufenthaltsgestattung geöffnet werden. 

 

Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit kritisiert, dass Gestattete grund-

sätzlich von Leistungen der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) ausgeschlossen 

und auf das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) verwiesen werden sol-

len. Zudem ist für diese geplante Regelung eine gleichzeitige Änderung des §2 

Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) notwendig.  

 Die Personengruppe der Gestatteten sollte in die Regelförderung der 

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) eingegliedert werden. 

 

Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit kritisiert, dass der Zugang zur 

außerbetrieblichen Berufsausbildung vielen Zielgruppen unter den zugewan-

derten jungen Menschen auch weiterhin verschlossen bleibt. Nach dem vorlie-

genden Entwurf wird der Zugang zur Berufsausbildung in außerbetrieblichen 

Einrichtungen (BaE) einer Vielzahl von ausländerrechtlichen Sonder- und Zu-

satzvoraussetzungen unterliegen.  

 Der Zugang zur außerbetrieblichen Berufsausbildung sollte für zuge-

wanderte junge Menschen noch weiter geöffnet werden. 

 

Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit begrüßt die Öffnung der Ange-

bote zur berufsbezogenen Deutschsprachförderung für junge Menschen mit 

Aufenthaltsgestattung und mit Duldung. 

 Eine vergleichbare Öffnung der Integrationskurse – insbesondere der 

jugendspezifischen Integrationskurse - sollte ebenfalls erfolgen. 

 

Der Kooperationsverbund begrüßt die weitgehende Streichung von auslän-

derrechtlichen Sondervoraussetzungen in der Ausbildungsförderung des SGB 

III während der betrieblichen Berufsausbildungen. Ein vergleichbarer Hand-

lungsbedarf besteht für die Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungs-

förderungsgesetz (BAföG) während schulischer Berufsausbildungen oder 

während des Studiums. 
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 Auch der Paragraph 8 im Bundesausbildungsförderungsgesetz (BA-

föG) sollte entsprechend geändert werden. 

 

Abschließend weist der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit darauf hin, 

dass angesichts weiterer Gesetzgebungsverfahren aus dem Innenministerium 

noch völlig unklar ist, wie viele junge Menschen mit einem Beschäftigungs-

verbot belegt werden und damit von jeglichem Zugang zu Ausbildungsförde-

rung und Sprachförderung ausgeschlossen sein werden. 

Wir fordern die Bundesregierung daher dazu auf, eine ressortübergreifende 

Abstimmung vorzunehmen, um die drohenden Widersprüche der verschiede-

nen Gesetzespakete aufzulösen und für eine erfolgreiche Integration der jun-

gen zugewanderten Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Sorge 

zu tragen. 

 

Berlin, April 2019 

 
Sprecherin des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit 
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